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An einen Haushalt – Postgebühr bar bezahlt 

 
 

 
 

 



 
 
 

LÄRMSCHUTZVERORDNUNG 
 
Um Beschwerden über Lärmbelästigungen zu vermeiden, rufen wir die, in der GR-Sitzung am 
22.06.1996 beschlossene, Lärmschutzverordnung in Erinnerung: 
§ 1: Lärmerzeugende Maschinen, wie z.B. Rasenmäher, hochtourige Motorsensen, Fadenmäher 

und ähnliche Geräte dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Marktgemeinde Hof am 
Leithaberge, ganztägig nicht in Betrieb genommen werden. 

 Für landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe gelten die diesbezüglichen einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen. 

Wir ersuchen Sie im eigenen Interesse diese Verordnung einzuhalten. Ihre Nachbarn werden Ihnen 
dankbar sein. 
 
 

AN ALLE POOLBESITZER !! 
 
Um Engpässe in der Wasserversorgung zu vermeiden, werden auch im heurigen Jahr alle Besitzer 
von Schwimmbecken dringend ersucht, das Befüllen Ihres Pools im Gemeindeamt unter der Telnr.: 
02168/62393 anzumelden. Vielen Dank! 
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